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Zweckverband für Tierkörperbeseitigung  
Südniedersachsen/Hannover 

Haushaltssatzung 
für das 

Haushaltsjahr 2007 
 

Aufgrund des § 16 des Nieders. Gesetzes über die kommunale 
Zusammenarbeit (NKomZG) vom 19.02.2004 (Nds. GVBl. S. 63) 
und der §§ 94 ff. der Nieders. Gemeindeordnung hat die Ver-
bandsversammlung in ihrer Sitzung am 19.01.2007 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 

 

§ 1 
 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
 

im Verwaltungshaushalt 
 

in den Einnahmen auf 2.214.500 € 
in den Ausgaben auf 2.214.500 € 

 
im Vermögenshaushalt 
 

in den Einnahmen auf 0 € 
in den Ausgaben auf 0 € 

 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2007 
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genom-
men werden dürfen, wird auf 1.400.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2007 beträgt 
730.700 €. Es entfallen auf die Verbandsglieder 
 
 € % 
  
Region Hannover 265.104 36,28 
  
Städte  
Braunschweig 36.999 5,06 

Göttingen 19.402 2,66 

Salzgitter 18.017 2,47 
 
 
 

 

Landkreise 
Bördekreis 2.621 0,36 

Göttingen 86.629 11,86 

Goslar 42.751 5,85 

Halberstadt 1.207 0,16 

Hildesheim 79.066 10,82 

Holzminden 40.725 5,57 

Northeim 83.245 11,39 

Osterode am Harz 24.632 3,37 

Quedlinburg 1.001 0,14 

Wernigerode 1.229 0,17 

Wolfenbüttel 28.072 3,84 
 
Die Verbandsumlage wird mit 40 v. H. am 1. Februar und mit 
jeweils 30 v. H. am 1. Mai und am 1. November 2007 fällig. 

Goslar, den 19. Januar 2007 
 

Zweckverband 
für Tierkörperbeseitigung Südniedersachsen/Hannover 

 

gez. gez. 
 

Dr. Hartmut Heuer Claus Jähner 
Erster Kreisrat Erster Kreisrat 
Vorsitzender der Verbands-       Verbandsgeschäftsführer 
versammlung 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach §§ 18 und 16 
Abs. 3 des Nieders. Gesetzes über die Kommunale Zusammen-
arbeit (NKomZG) erforderliche Genehmigung ist durch das 
Nieders. Ministerium für Inneres und Sport am 09.05.2007 unter 
dem Aktenzeichen 32.122-10302.53205.1 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 86 Abs. 2 Satz 3 NGO 

 
  vom 02.07. bis 10.07.2007 
 
zur Einsichtnahme beim Landkreis Goslar, Klubgartenstraße 6, 
38640 Goslar, Zimmer 1015, während der Öffnungszeiten öffent-
lich aus. 
 

Goslar, den 14. Mai 2007 
 

gez. Claus Jähner 
Erster Kreisrat 
Verbandsgeschäftsführer 
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Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes für das kommunale Kreditwesen in 
Braunschweig 

 
Aufgrund des § 8 der Satzung des Zweckverbandes für das 
kommunale Kreditwesen in Braunschweig hat die Verbandsver-
sammlung in der Sitzung am 08. März 2007 folgende Haushalts-
satzung für das Haushaltsjahr 2007 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2007 wird 
 

im Verwaltungshaushalt 
in der Einnahme auf  357.200 Euro 
in der Ausgabe auf 357.200 Euro 

 
im Vermögenshaushalt 

in der Einnahme auf  0 Euro 
in der Ausgabe auf 0 Euro 

 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 

Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 

 

§ 5 
 
Die Verbandsumlage für das Haushaltsjahr 2007 wird auf 6.500,- 
Euro festgesetzt. 
Sie ist von den Verbandsgliedern nach Maßgabe ihres Beteili-
gungsverhältnisses am Verband wie folgt aufzubringen: 
 
Stadt Braunschweig 40,861 % 2.655,97 Euro 
Stadt Salzgitter 13,280 %    863,20 Euro 
Landkreis Helmstedt 
Landkreis Holzminden 
Landkreis Wolfenbüttel 

16,264 % 
11,325 % 
18,270 % 

1.057,16 Euro 
   736,12 Euro 
1.187,55 Euro 
 

 
Braunschweig, den 8. Mai 2007 
 
Zweckverband für das kommunale Kreditwesen in Braunschweig 
 
gez. Dr. Hoffmann  gez. Röhmann 
Vorsitzender der   Verbandsgeschäftsführer 
Verbandsversammlung 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2007 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Eine Genehmigung der 
Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
 

Der Haushaltsplan liegt vom 29.06.2007 bis 06.07.2007 zur 
Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in 
Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 11 (Landkreis Wolfenbüttel), Zim-
mer 115, während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Wolfenbüttel, den 12. Juni 2007 
 
gez. Röhmann 
Röhmann 
Verbandsgeschäftsführer 

Vierte Satzung 
zur Änderung der Satzung 
über die Sondernutzung  

an Ortsstraßen und Ortsdurchfahrten 
in der Stadt Braunschweig  
(Sondernutzungssatzung) 

vom 19. März 2002 
in der Fassung der dritten Änderungssatzung 

 
Art. I 

 
In die Satzung über die Sondernutzung an Ortsstraßen und 
Ortsdurchfahrten in der Stadt Braunschweig (Sondernutzungs-
satzung) vom 19. März 2002 (in der Fassung der Dritten Ände-
rungssatzung vom 20. Dezember 2005; Amtsblatt für die Stadt 
Braunschweig Nr. 19 vom 30. August 2006) wird der § 6 b einge-
fügt: 
 

§ 6 b  
Nutzung des Schlossplatzes 

 
(1)  Erlaubnisse für Sondernutzungen auf dem Schlossplatz 

können nur dann erteilt werden, wenn sie der besonde-
ren stadtgeschichtlichen und städtebaulichen Bedeu-
tung dieses Platzes gerecht werden. Ausnahmen davon 
können nur in besonders begründeten Einzelfällen zu-
gelassen werden und wenn an der Nutzung ein beson-
deres öffentliches Interesse besteht. 

 
(2)  Ausnahmen von Absatz 1 können auch zugelassen 

werden für räumlich eng eingegrenzte und hochwertig 
ausgestattete Freisitze. 

 
Art. II 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Stadt Braunschweig in Kraft. 
 
Braunschweig, den 14. Mai 2007 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Zwafelink 

Stadtbaurat 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 14. Mai 2007 
 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
Zwafelink 

Stadtbaurat 
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